
  

Anzug betreffend Ruhe und Ordnung auf dem Centralbahnplatz 12.5268.01 
 

Der Centralbahnplatz ist der Platz in Basel, den Zugreisende zuerst sehen, wenn sie nach Basel kommen. 

Es ist daher geradezu unverständlich, dass zu dieser Basler Visitenkarte wenig Sorge getragen wird. Reisende 
Touristen oder Pendler werden regelmässig von Randständigen und anderen Störenfrieden belästigt, der Platz 
vor dem Bahnhofseingang ist verunreinigt und verdreckt, Trinkgelage und Lärmbelästigungen sind an der 
Tagesordnung. Dieser Zustand ist nicht nur für Reisende, sondern auch für das dort ansässige Gewerbe 
inakzeptabel. Es ist daher zwingend, dass Personen, welche die öffentliche Ruhe und Ordnung stören, verlegt 
werden. 

Der Anzugssteller bittet den Regierungsrat daher, einerseits dafür zu sorgen, dass Personen, die die öffentliche 
Ruhe und Ordnung stören, vor Ort konsequent mit einem Platzverbot belegt werden. Desweiteren soll sich der 
Regierungsrat andererseits bei den SBB als Grundstückbesitzer dafür einsetzen, dass durch die Ergreifung 
sinnvoller Massnahmen der Basler Centralbahnplatz mittelfristig vom erwähnten Personenkreis befreit wird. 

Eduard Rutschmann 

 


